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Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides vom 01.08.2002 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 13.09.2002 verurteilt, dem KlÃ¤ger ab
29.07.2002 weiterhin Arbeitslosengeld nach MaÃ�gabe der gesetzlichen
Bestimmungen zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte trÃ¤gt die erstattungsfÃ¤higen auÃ�ergerichtlichen Kosten des
KlÃ¤gers.

Tatbestand:

Der KlÃ¤ger bezieht seit 02.05.2001 durchgÃ¤ngig Arbeitslosengeld von der
Beklagten. Am Samstag, dem 27.07.2002 erhielt der KlÃ¤ger die Nachricht, dass
seine Mutter in Italien schwer erkrankt sei und mit dem Schlimmsten zu rechnen
sei. Am Montag, dem 29.07.2002 machte sich der KlÃ¤ger in den frÃ¼hen
Morgenstunden auf den Weg nach Italien. Zugleich beauftragte er einen Bekannten,
einen Herrn G, beim Arbeitsamt Mitteilung zu machen und den dem KlÃ¤ger
zustehenden Urlaub zu beantragen. Am 29.07.2002 erschien Herr G im Arbeitsamt
Paderborn und teilte im Auftrage des KlÃ¤gers mit, dass sich dieser in Italien
aufgrund Erkrankung der Mutter aufhalte.
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Mit Bescheid vom 01.08.2002 hob die Beklagte die Entscheidung Ã¼ber den Bezug
von Arbeitslosengeld ab 29.07.2002 wegen Ortsabwesenheit auf. Hiergegen legte
der KlÃ¤ger Widerspruch ein und fÃ¼gte dem Widerspruch eine Bescheinigung des
behandelnden Arztes der Mutter, des E. B T, bei. Mit Widerspruchsbescheid vom
13.09.2002 lehnte die Beklagte den Widerspruch mit der BegrÃ¼ndung ab, dass
der KlÃ¤ger gegen die Voraussetzungen des Â§ 3 Abs. 1 der Erreichbarkeits-
Anordnung (EAO) verstossen habe. Hiernach sei nur dann Erreichbarkeit des
Arbeitslosen gegeben, wenn das Arbeitsamt zu einer bis zu dreiwÃ¶chigen
Abwesenheit im Kalenderjahr im Vorhinein die Zustimmung erteilt habe. Eine solche
vorherige Zustimmung sei von dem KlÃ¤ger aber nicht beantragt worden. Dass eine
solche Genehmigung Voraussetzung fÃ¼r den weiteren Bezug von Arbeitslosengeld
gewesen sei, habe der KlÃ¤ger zumindest aufgrund des erhaltenen Merkblattes
gewusst.

Hiergegen richtet sich die Klage vom 01.10.2002, mit der der KlÃ¤ger sein
Begehren weiter verfolgt. Er verweist insbesondere darauf, dass er in Anbetracht
der UmstÃ¤nde nicht mehr habe machen kÃ¶nnen, als seinen Bekannten, den Herrn
G, zum Arbeitsamt zu schicken. Im Ã¼brigen habe er dann davon ausgehen
dÃ¼rfen, dass ihm ein dreiwÃ¶chiger Urlaub genehmigt werden wÃ¼rde. Er habe
sich dann auch vorbildlich pflichtgemÃ¤ss verhalten, indem er auch lediglich drei
Wochen in Italien verblieben sei, um gegen keine Auflage des Arbeitsamtes zu
verstossen.

Der KlÃ¤ger beantragt schriftsÃ¤tzlich sinngemÃ¤ss,

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 01.08.2002 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 13.09.2002 zu verurteilen, dem KlÃ¤ger ab
29.07.2002 weiterhin Arbeitslosengeld nach Massgabe der gesetzlichen
Bestimmungen zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt schriftsÃ¤tzlich sinngemÃ¤ss,

die Klage abzuweisen.

Sie verweist auf die nicht erteilte Zustimmung zum auswÃ¤rtigen Aufenthalt des
KlÃ¤gers und die entsprechenden Vorschriften der Erreichbarkeits-Anordnung.

Das Gericht hat zur Ermittlung des Sachverhaltes ErÃ¶rterungstermin am
29.04.2003 abgehalten. In dem Termin haben die Beteiligten Ã¼bereinstimmend ihr
EinverstÃ¤ndnis mit dem Erlass eines Gerichtsbescheides erklÃ¤rt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird verwiesen auf die
Leistungsakte der Beklagten und die Gerichtsakte. Diese haben der gerichtlichen
Entscheidung zugrunde gelegen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Das Gericht konnte gemÃ¤ss Â§ 105 Sozialgerichtsgesetz (SGG) entscheiden, da die
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Streitsache keine wesentlichen Schwierigkeiten tatsÃ¤chlicher oder rechtlicher Art
aufweist und die Beteiligten Ã¼bereinstimmend ihr EinverstÃ¤ndnis mit einer
solchen Verfahrensweise erklÃ¤rt haben.

Die Klage ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. Der Bescheid der Beklagten vom
01.08.2002 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13.09.2002 ist
rechtswidrig und verletzt den KlÃ¤ger in seinen Rechten im Sinne des Â§ 54 SGG.
Der KlÃ¤ger hat auch ab 29.07.2002 weiterhin Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Denn der KlÃ¤ger ist trotz Ortsabwesenheit erreichbar gewesen im Sinne der
Vorschriften des Â§ 119 Abs. 3 Nr. 3 des Dritten Buches, Sozialgesetzbuch (SGB III).
Soweit die Beklagte hinsichtlich der Erreichbarkeit auf Â§ 3 Abs. 1 der
Erreichbarkeits-Anordnung (EAO) verweist, hÃ¤lt das Gericht die zitierte Vorschrift
fÃ¼r zu eng gefasst.

Nach Â§ 117 Abs. 1 Nr. 1 SGB III hat Anspruch auf Arbeitslosengeld wer arbeitslos
ist. Arbeitslos ist aber ein Arbeitnehmer, der eine versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung sucht (Â§ 118 Abs. 1 Nr. 2 SGB III) und den
VermittlungsbemÃ¼hungen des Arbeitsamtes zur VerfÃ¼gung steht (Â§ 119 Abs. 1
Nr. 2 SGB III). Zum Begriff der BeschÃ¤ftigung gehÃ¶rt auch der Begriff der
ArbeitsfÃ¤higkeit. Nach der gesetzlichen Definition ist arbeitsfÃ¤hig ein Arbeitsloser,
der u.a. den VorschlÃ¤gen des Arbeitsamtes zur beruflichen Eingliederung zeit- und
ortsnah Folge leisten kann und darf (Â§ 119 Abs. 3 Nr. 3 SGB III). Die Bundesanstalt
fÃ¼r Arbeit ist gemÃ¤ss Â§ 152 Nr. SGB III in Verbindung mit Â§ 376 Abs. 1 Satz 1
SGB III ermÃ¤chtigt, durch Anordnung NÃ¤heres Ã¼ber die Pflichten des
Arbeitslosen zu bestimmen. Die AnordnungsermÃ¤chtigung fÃ¼r die Bundesanstalt
fÃ¼r Arbeit hat ihren Niederschlag in der "Anordnung des Verwaltungsrates der
Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit zur Pflicht des Arbeitslosen, VorschlÃ¤gen des
Arbeitsamtes zur beruflichen Eingliederung zeit- und ortsnah Folge leisten zu
kÃ¶nnen (Erreichbarkeits-Anordnung -EAO-)" gefunden. Diese, zuletzt durch
Anordnung vom 16.11.2001 geÃ¤nderte Anordnung regelt in Â§ 3 Abs. 1 den Fall,
dass die VerfÃ¼gbarkeit des Arbeitslosen auch dann gegeben ist, wenn das
Arbeitsamt vorher eine Zustimmung zu einer bis zu drei Wochen dauernden
Abwesenheit im Kalenderjahr erteilt hat.

Das Gericht erachtet die Bestimmung des Â§ 3 Abs. 1 EAO als im Wortlaut zu eng
gefasst und damit gegen die Vorschrift des Â§ 324 Abs. 1 Satz 2 SGB III
verstossend. Nach dieser Vorschrift kann zur Vermeidung unbilliger HÃ¤rten eine
verspÃ¤tete Antragstellung durch das Arbeitsamt zugelassen werden. Nach
Auffassung des Gerichts ist im Sinne einer teologischen Extension (Erweiterung der
Vorschriften der Erreichbarkeits-Anordnung) in den Wortlaut des Â§ 3 Abs. 1 EAO
hineinzulesen, dass auch eine verspÃ¤tete Antragstellung den Erfordernisssen einer
zulÃ¤ssigen Ortsabwesenheit genÃ¼gen kann. Anderenfalls wÃ¼rde aus Sicht des
Gerichts die Erreichbarkeits-Anordnung gegen Â§ 324 Abs. 1 Satz 2 SGB III
verstossen. Denn bereits diese Vorschrift lÃ¤sst auch eine verspÃ¤tete
Antragstellung zu.

Gerade in FÃ¤llen, wie dem vorliegenden, wÃ¤re es dem Antragsteller unzumutbar
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und wÃ¼rde eine persÃ¶nliche HÃ¤rte darstellen, ihn bis zur wieder hergestellten
Dienstbereitschaft des Arbeitsamtes, nÃ¤mlich am Montag, zu warten, um dann
eine im Grundsatz genehmigungsfÃ¤hige Ortsabwesenheit zu beantragen. Dies
kann unter dem Grundsatz der VerhÃ¤ltnismÃ¤ssigkeit auch vom Anordnungsgeber
nicht gewollt sein. Dies wÃ¼rde nÃ¤mlich zugleich beinhalten, dass der Arbeitslose
in seiner privaten Disposition des Wochenendes dermaÃ�en eingeschrÃ¤nkt wÃ¤re,
dass in einen persÃ¶nlichen Kernbereich der Freiheitsrechte unzumutbar
eingegriffen wÃ¼rde. Letztendlich stellt unter BerÃ¼cksichtigung des Â§ 3 Abs. 1
der Erreichbarkeits-Anordnung nÃ¤mlich auch die Beklagte nicht sicher, dass eine
Antragstellung im Laufe eines Wochenendes "rund um die Uhr" mÃ¶glich wÃ¤re.
Gerade die festen Dienstzeiten der Beklagten zeigen, dass ohne eine teologische
Extension des Â§ 3 Abs. 1 EAO diese Vorschrift in einem unauflÃ¶sbaren
Widerspruch zu Â§ 324 Abs. 1 Satz 1 SGB III stÃ¼nde. Solange die Beklagte nicht
durch die ErmÃ¶glichung einer Antragstellung auch am Wochenende dem
Arbeitslosen eine vorherige Beantragung einer zulÃ¤ssigen Ortsabwesenheit
ermÃ¶glicht, solange hat die Beklagte die Vorschrift des Â§ 3 Abs. 1 EAO im obigen
Sinne erweiternd anzuwenden. Dass neben der Beantragung die Beklagte inhaltlich
sehr wohl abzuwÃ¤gen hat, ob eine Ortsabwesenheit zu genehmigen ist, ist
vorliegend nicht entscheidungserheblich. Zwischen den Beteiligten steht kein
ernsthafter Streit darÃ¼ber, dass bei einer rechtzeitigen Beantragung der
Antragsteller positiv beschieden worden wÃ¤re. Es stellt daher aber auch eine
unbillige HÃ¤rte dar, allein auf den formalen Akt der "vorherigen Beantragung" zu
verharren, wenn inhaltlich ein solcher Antrag positiv hÃ¤tte beschieden werden
mÃ¼ssen. In Anbetracht der aktuellen Dienstzeiten der Beklagten bedarf es keiner
Vertiefung der Frage, wie Â§ 3 Abs. 1 EAO auszulegen wÃ¤re, wenn Dienstzeiten der
Beklagten auch am Wochenende eine Antragstellung ermÃ¶glichen wÃ¼rden.
Vorliegend hat die Beklagte den Â§ 3 Abs. 1 EAO fehlerhaft ausgelegt und mit den
angefochtenen Bescheiden fehlerhaft die Bewilligung von Arbeitslosengeld wegen
fehlender Erreichbarkeit aufgehoben. Nach Auffassung des Gerichts wird die
Beklagte kÃ¼nftig Â§ 3 Abs. 1 EAO im Sinne des Â§ 324 Abs. 1 Satz 1 SGB III
auszulegen haben.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 21.01.2004

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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